
 
Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Quelle: RAPIS, Raumplanungs-
Informationssystem Bauleitplanung, https://rapis.sachsen.de/) 
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Übersichtskarte ohne Maßstab, Quelle: Raumplanungsinformationssystem RAPIS (2019), https://rz.ipm-gis.de/rapis2/client/

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Grenzen der Trinkwaserschuztzonen der Wasserwerke Naunhof I und II

Planteil A

Planzeichenerklärung

I. zeichnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB, §§ 16-20 BauNVO)

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)0,3

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Baugrenze

6. sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen

Nutzung

Vollgeschosse

Erläuterung der Nutzungsschablone

II. Planunterlagen gemäß § 1 Abs. 2 PlanZV und sonstige Planzeichen ohne Normcharakter

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäudebestand

3.0 m

Bemaßung in m

II
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

BauweiseGRZ

o
offene Bauweise

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

a
abweichende Bauweise

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier:

verkehrsberuhigter Bereich

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: Fuß- Rad- und Rettungsweg

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

5. Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, Zweckbestimmung:

Regenwasserrückhaltebecken

ö
öffentliche Widmung der Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

mit Geh-, Fahr- oder Leitungsrechten zu belastende Flächen

IV

 ED

F+R

42

R

V

St

Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat der Stadt Naunhof hat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ..................... die Aufstellung des Bebauungsplans

"Melanchthonstraße" beschlossen (Beschluss-Nr.: ...............). Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch

Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Naunhof am ...........................

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

           

2. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde der Vorentwurf des Bebauungsplans in der Zeit

vom ...........................  bis ........................... in der Stadtverwaltung während der Dienststunden öffentlich ausgelegt.

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

3. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind durch Schreiben vom ...........................  zur frühzeitigen Abgabe

einer Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert worden.

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

4. Der Stadtrat hat am .................. den Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung vom ................... und den

textlichen Festsetzungen auf der Planzeichnung sowie der Begründung und dem Umweltbericht gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2

BauGB zur Auslegung bestimmt (Beschluss-Nr.: ........).

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

5. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom ........................... und sie

sind zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 4 Abs. 2 BauGB bis einschließlich ...........................  aufgefordert worden.

Der Entwurf und die Begründung wurden entsprechend § 4 Abs. 4 BauGB in das Internet vom  ........................... bis

einschließlich ........................... eingestellt.

Sofern ein Träger öffentlicher Belange bzw. eine Nachbargemeinde über keinen Internetzugang verfügte, erfolgte die

Abstimmung unter Zusendung der Planunterlagen.

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

6. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung vom ........................... und den textlichen Festsetzungen

auf der Planzeichnung sowie die Begründung und der Umweltbericht haben nach erfolgter Bekanntmachung  in der Ausgabe Nr.

........................... des Amtsblattes der Stadt Naunhof vom ........................... in der Zeit vom ........................... bis einschließlich

........................... öffentlich ausgelegen.

In der Bekanntmachung ist auf das Vorbringen von Anregungen hingewiesen worden.

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

7. Die während der öffentlichen Auslegung zum Entwurf des Bebauungsplans fristgemäß vorgebrachten Anregungen sowie die

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden von der Stadt Naunhof geprüft und entsprechend des

Abwägungsbeschlusses am ........................... berücksichtigt. Das Ergebnis wurde den Einsendern mitgeteilt. Bei

Sammelanregungen erfolgte keine Einzelmitteilung.

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

8. Der Stadtrat hat am ........................... den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung vom ........................... und den

textlichen Festsetzungen auf der Planzeichnung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr.:

...........................) sowie der Begründung und dem Umweltbericht zugestimmt.

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

9. Die Übereinstimmung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke im Plan mit der amtlichen Flurkarte wird bescheinigt. Für

die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung im Plan wird nicht garantiert.

..........................., den .................... ..................................

                     Landratsamt LK Leipzig, Vermessungsamt

10. Die Satzung des Bebauungsplans "Melanchthonstraße", bestehend aus der Planzeichnung vom ........................... und den

textlichen Festsetzungen auf der Planzeichnung wird hiermit ausgefertigt.

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

  

11. Der Satzungsbeschluss, sowie die Stelle, bei der der Plan mit Begründung während der Dienststunden von jedermann

eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind in der Ausgabe Nr. ........................... des Amtsblattes

der Stadt Naunhof vom ........................... bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der

Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 BauGB) und auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die

fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen

Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden.

Die Satzung des Bebauungsplans "Melanchthonstraße" ist am ............................ in Kraft getreten.

Naunhof, den ...........................    .........................................

         Zocher, Bürgermeister

Planteil B

planungsrechtliche textliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

I. planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)

1.1 Gemäß § 4 BauNVO sind zwei allgemeine Wohngebiete WA 1 und ein allgemeines Wohngebiet WA 2 festgesetzt.

1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Nr. 4:

Gartenbaubetriebe und Nr. 5: Tankstellen in den WA 1 und im WA 2 nicht zulässig.

1.3 Stellplätze

Im WA 2 ist die Anlage von Stellplätzen nur in den gemäß Planeinschrieb gekennzeichneten Flächen zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl (§§ 16,17 und 19 BauNVO)

2.1.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) wird in den WA 1 mit 0,3 festgesetzt.

2.1.2 Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im WA 2 mit 0,6 festgesetzt.

2.1.3 Eine Überschreitung der GRZ ist im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO in den WA 1 und WA 2 nicht zulässig.

2.1.4 Die für die Ermittlung der Grundfläche maßgebende Fläche ist die Fläche des Grundstücks gemäß Grundbuch.

2.2 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO)

2.2.1 In den WA 1 sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.

2.2.2 Im WA 2 sind vier Vollgeschosse als zwingend festgesetzt.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

3.1 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 1 und 4 BauNVO)

3.1.1 Die Bauweise in den WA 1 ist als offene Bauweise festgesetzt. Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser.

3.1.2 Die Bauweise im WA 2 ist als abweichende Bauweise festgesetzt. Somit sind auch Gebäude mit einer Länge über 50 m

zulässig. Der seitliche Grenzabstand ist jedoch einzuhalten.

3.2 überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

3.2.1 Die überbaubare Grundstücksfläche wird gemäß Planeinschrieb durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.

3.2.2 Ein Vortreten von Gebäudeteilen (z.B. Balkone, Vordächer u.ä.) in geringfügigem Ausmaß im Sinne des § 23 Abs. 3 S.

2 BauNVO ist zulässig

3.2.3 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

4. Verkehrsflächen

4.1 Gemäß Planeinschrieb ist eine öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: verkehrsberuhigter

Bereich,  festgesetzt.

4.2 Gemäß Planeinschrieb ist eine öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: Fuß- Rad- und

Rettungsweg, festgesetzt.

5. Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

5.1 Gemäß Planeinschrieb sind Flächen für die Wasserwirtschaft, Zweckbestimmung: Regenwasserrückhaltebecken,

festgesetzt. Diese Flächen sind entsprechend dem benötigten Regenwasserrückhaltevolumen auszumulden und zu

begrünen.

5.2 Die Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser darf nur erfolgen, wenn die Besorgnis von Stoffeinträgen

ausgeschlossen werden kann. Auf altlastenrelevanten Flächen ist die Versickerung unzulässig.

5.3 Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den einzelnen Grundstücken hat mittels Rohrrigolen

innerhalb der versickerungsfähigen Bodenschicht zu erfolgen. Auf Grundlage der genauen Gebäudeabmessungen und

des daraus resultierenden Niederschlagswasseraufkommens ist die erforderliche Größe der Rohrrigolen zu ermitteln.

Die ordnungsgemäße Beseitigung des Niederschlagswassers ist im Genehmigungsfreistellungsverfahren

nachzuweisen. Eine Ableitung des Oberflächenwassers auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen ist

unzulässig. Das Zwischenspeichern (z.B. in Zisternen) und Weiterverwenden des Niederschlagswassers auf den

Grundstücken ist zulässig. § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und § 49 des Sächsischen

Wassergesetzes (SächsWG) sind zu beachten.

6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

6.1 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu begrünen.

6.2 Für Bepflanzungen sind heimische und standortgerechte Gehölze zu verwenden.

7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

7.1 M 1 - Bepflanzung der Baugrundstücke

In den WA 1 ist zusätzlich je Baugrundstück 1 einheimischer, standortgerechter Laubbaum, in Anlehnung an die

Pflanzliste Tab. 2 in der Begründung, anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Je Baugrundstück (in WA 1) sind zudem

auf 5 % der nicht von baulichen Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bebaubaren Grundstücksflächen Einzelsträucher

oder Hecken zu pflanzen. Für die Pflanzung sind ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölze, in Anlehnung

an die Pflanzliste Tab. 3 in der Begründung, zu verwenden.

7.2 M 2 - Einfriedungen

Holz-, Draht- oder Steinzäune sollen eine Bodenfreiheit von 10 cm aufweisen, um die ungehinderte Mobilität für

Kleinsäuger zu gewährleisten.

7.3 Maßnahmen zur Erschließung von Grundwasser (z.B. Bau und Betrieb von Brunnen) sind verboten.

7.4 Die Gewinnung von Erdwärme und die Nutzung von Grundwasser zur Wärmegewinnung sind verboten.

7.5 Die Unterkellerung von Gebäuden ist verboten.

8. Leitungsrecht

Die Fläche L1 ist mit einem Leitungsrecht zu Gunsten des für den Bau und Betrieb der dort befindlichen

Mittelspannungsleitung zuständigen Leitungsträger zu belasten. Das Leitungsrecht umfasst die Befugnis des

zuständigen Leitungsträgers, unterirdische Mittelspannungsleitungen zu verlegen und zu unterhalten.

III. Hinweise und nachrichtliche Übernahme

1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 20 SächsDSchG Funde, bei denen anzunehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale

handelt, unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Landkreis Leipzig oder dem Landesamt für

Archäologie anzuzeigen sind. Die Funde sind inzwischen vor weiteren Zerstörungen zu sichern. Dafür sind der Fund und die

Fundstelle bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht

die zuständige Landesbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.

Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen

die Sache entdeckt wurde. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund eines

Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Leiter oder Unternehmer der Arbeiten befreit.

2. Für die geplanten Wohngebäude sind ergänzende Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997 und DIN 4020 notwendig.

TWSZ I+II

TWSZ IIIA

Rechtsgrundlagen

BauGB (2017): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).

BauNVO (2017): Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

m.W.v. 13.05.2017.

PlanZV (2017): Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung)

vom 18.12.1990 (BGBl. I 1990 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057).

SächsBO (2018): Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), das

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706) geändert worden ist.

3. Aufgrund der Lage des Plangebiets innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A der Wasserfassungen der Wasserwerke Naunhof I

und II sind Verkehrsflächen gemäß den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag,

2016) zu errichten bzw. zu unterhalten.

4. Aufgrund der Lage in der TWSZ III A ist für jede Versickerungsanlage eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von

Niederschlagswasser in das Grundwasser nach § 8 WHG bei der unteren Wasserbehörde (uWB) zu beantragen.

5. In den einzelnen Genehmigungsfreistellungsverfahren ist die ordnungsgemäße Niederschlagswasserentsorgung durch eine

entsprechende Anlagenbemessung nachzuweisen und die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren

Wasserbehörde zu erwirken. Der Bau sämtlicher Abwasseranlagen im öffentlichen Bereich bedarf der wasserrechtlichen

Genehmigung und ist nach Abstimmung mit dem AZV Parthe bei der uWB zu beantragen.

6. Für die unterirdische Rigolenversickerung in den Wohngebieten ist, wenn erforderlich, eine Sedimentationsanlage entsprechend

DWA-Merkblatt 153 zu errichten. Die Einleitung des auf den Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassers muss ebenfalls

nach DWA-Merkblatt 153 erfolgen und damit gegebenenfalls vor Einleitung behandelt bzw. eine Sedimentationsanlage errichtet

werden.

7. Die Vorgaben und Hinweise des Arbeitsblattes DWA--A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von

Niederschlagswasser) sind einzuhalten.

8. Die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zum Grundwasserschutz in TWSG (DVGW Regelwerk Technische Regel

Arbeitsblatt W 101 - Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete) sind zu beachten.

9. Vorhaben im TWSG Naunhof dürfen den Zweck der Schutzgebietsverordnung nicht gefährden. Deshalb sind bei der Planung und

Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen im TWSG Naunhof mögliche Gefährdungen des Wasservorkommens und seiner

Regenerationsfähigkeit sicher und dauerhaft auszuschließen. Dabei gelten die Verbote und Nutzungsbeschränkungen gem. § 4 (2)

der Verordnung des Landkreises Muldentalkreis vom 02.05.2001 zur Neufestlegung des Trinkwasserschutzgebietes der

Wasserfassungen der Wasserwerke Naunhof I und Naunhof II (TWSG-VO).

10. Gemäß der zu beachtenden Trinkwasserschutzgebietsverordnung (TWSG-VO) sind insbesondere die folgenden, für das

Bebauungsplangebiet maßgeblichen Verbote und Nutzungsbeschränkungen zu beachten:

- 1.5: Verbot der Errichtung baulicher Anlagen, außer wenn das anfallende Abwasser vollständig und sicher aus der

Schutzzone hinausgeleitet wird oder wenn eine Behandlung des Abwassers nach dem Stand der Technik unter

Beachtung der Entwässerungskonzeption des Abwasserbeseitigungspflichtigen erfolgt. Nicht oder gering

verschmutztes Niederschlagswasser kann unter Berücksichtigung der hydrogeologischen Verhältnisse versickert

werden.

- 1.10: Neu- und grundhafter Ausbau und wesentliche Änderungen von Verkehrswegen, Verkehrsanlagen und

Verkehrsflächen beschränkt zugelassen, wenn die Anforderungen der RiStWag eingehalten werden, an nicht stark

frequentierten Parkplätzen oder an Gemeindestraßen entsprechend § 3 Abs. 1 Pkt. 3 und 4 SächsStrG

- 1.11: Baustelleneinrichtungen und Baustofflager beschränkt zugelassen, sofern davon keine Gewässergefährdung

ausgehen kann

- 2.1: Bau von Abwasserkanalisationen einschließlich Regenüberlauf- und Regenklärbecken, Durchleiten von Abwasser

beschränkt zugelassen, wenn die Entwässerungsanlagen die Dichtheitsanforderungen für die Lage in der Schutzzone

und deren Überprüfung entsprechend ATV-A 142 erfüllen

- 2.2: Verbot der Versenkung, Versickerung, Verregnung und Verrieselung von Abwasser, ausgenommen das

Versickern (nach ATV-A 138 bzw. DIN 4261) von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser

- 2.6: Verbot der Einleitung des von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen abfließenden gesammelten

Niederschlagswassers in den Untergrund, ausgenommen das Entwässern über Böschungen oder das Versickern über

die belebte Bodenzone

- 3.4: Verbot der Verwendung von Auftausalzen, ausgenommen Autobahn, Bundesfernstraßen, Staatsstraßen und

Kreisstraßen bei Anwendung grundwasserschonender Techniken und Mittel sowie Vorlage eines Arbeitskonzeptes

des Straßenbaulastträgers bezüglich des Winterdienstes mit Auftaumitteln

- 3.6: Verbot der Verwendung von auswaschungsgefährdeten oder auslaugbaren Wasser gefährdenden Materialien wie

z.B. Müllverbrennungsrückständen, Schlacken, Teer und phenolhaltigen Stoffen usw. für den Straßen-, Wege-,

Parkplatz-, Wasser- und Landschaftsbau

- 3.8: Behandlung von Stammholz mit Insektiziden und Fungiziden beschränkt zugelassen, nach Maßgabe der

Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung

- 4.1: Verbot der Lagerung, Behandlung und Beseitigung von Abfall sowie Anlagen zur Verwertung und Beseitigung von

Abfällen, ausgenommen das vorübergehende Lagern in dichten Behältern zur Sammlung und Bereitstellung von

Abfällen zur Entsorgung und Kompostierung aus Haushalt und Hausgarten sowie Pflanzenkompostieranlagen, wenn

Sickerwasser schadlos aufgefangen wird

- 5.16: Verbot der Verletzung von grundwasserüberdeckenden Schichten, ausgenommen Verlegen von Ver- und

Entsorgungsleitungen sowie Ausheben von Baugruben

- 5.17:  Verbot der Erschließung von Grundwasser (Bau und Betrieb von Brunnen)

- 5.18: Verbot von Bohrungen, Erdaufschlüssen und sonstigen Bodeneingriffen, sofern eine Verunreinigung des

Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu besorgen ist

- Erdwärmesonden, Grundwasserwärmesonden und Flachkollektoren sind verboten.

8. Sofern Erkundungen mit geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydrogeologische

Untersuchungen o. ä.) durchgeführt wurden oder noch werden, sind die Ergebnisse von Behörden des Freistaates Sachsen, der

Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts unter Verweis auf §

15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) an das Sächsische Landesamt für

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zu übergeben.

9. Im Falle der Durchführung von Erkundungsbohrungen wird auf die Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht gemäß dem

Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (LagerstG) sowie der Verordnung zur

Ausführung des Gesetzes über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (LagerstGDV) gegenüber

dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hingewiesen. Informationen zur Anzeige sowie zur

Erfassung und Auswertung von Daten geologischer Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link

„Daten und Sammlungen"  „Bohrungsdaten" verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax" elektronisch erfolgen

(https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba).
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